
 

 
Antrag 

Vorlagen-Nr.: A-195/2021-2026 
Aktenzeichen: FB 1 - Gü/Te 

 
 
 

Beratungsfolge Termin 

Stadtverordnetenversammlung 24.03.2023 

 
 
Betreff: 
Antrag "Jugend entscheidet" vom 9. März 2023 betr. Ertüchtigung vorhandener Sportstätten 
 
Antrag: 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen, dass  
 
1. vorhandene Sportstätten in Watzenborn-Steinberg ertüchtigt werden:  
 - Herderstrasse/Hallenbad: Tore richtig aufstellen, Bespielbarkeit verbessern, Käfig 
 oder Ballfangzaun prüfen und installieren  
 - Spielplatz Bruchstraße: Bespielbarkeit verbessern (u.a. regelmäßig mähen), Käfig 
 oder Ballfangzaun prüfen und installieren  
 - Tennisplatz Neumühle: Boden erneuern und Netz installieren, für Jugendliche 
 zugänglich machen  
 - Mockswiese: 2 Basketballkörbe, Spielfeldmarkierung, Ballfangzaun  
2. das Kinder- und Jugendbüro Ansprechpartner werden soll, wenn an den o.g. 
 Sportstätten etwas repariert oder der Rasen gemäht werden muss. Diese 
 Informationen soll das Kinder- und Jugendbüro dann an die zuständigen Abteilungen 
 in der Stadtverwaltung weitergeben.  
3. in Dorf-Güll an der Klosterwaldhalle eine Draußen-Tischtennisplatte fest installiert 
 wird und zwei Basketballkörbe plus Markierungen  
4. in allen Stadtteilen Außentreffpunkte geschaffen werden, die überdacht und mit 
 Mülleimern ausgestattet sind, von denen Jugendliche nicht weggeschickt werden d
 ürfen, wenn sie sich dort treffen  
5. ein Multifunktionssportfeld im Süden von Pohlheim errichtet wird, welches von den 
 Jugendlichen aus den Stadtteilen Dorf-Güll, Holzheim und Grüningen genutzt werden 
 soll, am Besten in Holzheim  
 
 
Begründung:  
 
Gerade in Dorf-Güll gibt es nichts, wo Jugendliche hingehen können um Sport zu machen, 
seine Hobbys auszuüben oder sich zu treffen.  
Es ist wichtig, die in den nördlichen Stadtteilen vorhandenen Sportstätten zu ertüchtigen und 
zu nutzen und so Geld zu sparen, welches dann in Sportstätten in den südlichen Stadtteilen 
investiert werden kann.   
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